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Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 
R-892/R/f1i 

Betref"f": Entwurf" eines Bundesgesetzes .. mit dem 
die 5traf"prozeßurdnung geändert wird 
(5traf"prozeßnoveLLe 1992). 

Die PräsidentenkoflTerenz der LandwirtschaFtskammern 

österreichs übermitteLt in der RnLage 25 ExempLare 

ihrer 5teLLungnahme zu dem im BetreFF genannten 

Entwurf". 

25 Beilagen 
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• PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 
Bundesministerium 
für Justiz 

Postfach 63 
1016 Wien 

R b s c h r i f t 

Wien, am 17.9.1992 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 
GZ. 578.009/1-11 1/92 31.Juli 1992 R-892/R/l1i 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes" mi t dem 
die Strafprozeßordnung geändert wird 
(Strat-prozeßnovel le 1992). 

Durchwahl : 
514 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern tister-

reichs beehrt sich.> dem Bundesministerium für .Justiz zu dem 

im Betreff genannten Entwurf folgende Stellungnahme be

kanntzugeben: 

Grundsätzlich ist die Präsidentenkonferenz der Landwirt-

schaftskammern der l1einung.> da/3 mit diesem vorgeschlagenen 

vereinfachten Verfahren eine vernünftige und kostengün

stige Bestrafungsart für Ladendiebe gefunden wurde. 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern tister-

reichs findet jedoch.> daß die Höhe der freiwi l Ligen Rus

gleichsleistung mit dem doppelten Geldwert der erlangten 

(gestohlenen) 5ache als zu gering bemessen .ist. Ruch die 

l1indestausgleichsleistung ist mit S SOO.>-- zu nieder. l1it 

diesen Sätzen wird das auf Seite 12 in den Erliiuterungen 

angeführte Ziel.> daß der Staat" ... für den Tatverdächtigen 

spürbar reagieren soll ... " nicht realisiert. 
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Der Abs. 1 des § 34b soll daher lauten wie Folgt: 

"Die Ausgleichsleistung besteht in der Zahlung eines Geld

betrages J der dem 5-Fachen Wert der erlangten Ware oder 

des angestrebten Vermagensvorteiles entspricht./ mindestens 

jedoch 5 1.000,-- beträgt". 

Darüber hinaus ist die PräsidentenkonFerenz der Landwirt-

schaFtskammern der Neinung J da/3 der 5taatsanwal tschat-t 

auch in anderen BagatellFällen als Ladenäiebstahl äie Nag-

1- i chkei t eingeräumt werden sol l te J von der VerFoL !Jung von 

VermögensstraFtaten unter vergleichbaren Beäingungen abzu

sehen. Daher wird die auF 5eite 15 in rlen Erläuterungen 

gestellte Frage J ob eine solche (künFtige) erweiterte /'1ög

lichkeit der Anklagebehörde zu einem VerFoLglJngsverzicl7t 

wünschenswert wäre
J 

bejaht. 

Das Präsidium des Nationalrates wird von dieser 5teLluny

nahme durch übersendung von 25 ExempLnren in Kenntnis ge-

setzt. 

Der Präsident: Der GeneraLsekretdr: 

gez. NR 5chwarzbdck gez.Dipl. Ing.Dr.Fahrnberger 
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